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Vortrag an den Ministerrat 

Bundesgesetz, mit dem das Apothekengesetz und das Arzneimittelgesetz 
geändert werden 

Die Einführung des e-Rezeptes führte zu einer Vereinfachung der Weiterleitung von 
ärztlichen Verschreibungen und zur Etablierung diverser Geschäftsmodelle, die die 
Grundprinzipien des Apothekenrechts unterlaufen können und Anpassungen auch im 
Bereich des Arzneimittelrechts erfordern. Mit der gegenständlichen Novelle wird den 
tatsächlichen technischen Entwicklungen im Hinblick auf die Wahrung des Rechts der 
Patient:innen zur freien Wahl der Apotheke und die Versorgungsstrukturen mit 
Arzneimitteln Rechnung getragen. 

Mit der gegenständlichen Änderung des Apothekengesetzes soll verhindert werden, dass 
Vereinbarungen zur Zuweisung von Verschreibungen getroffen werden bzw. ärztliche 
Verschreibungen aus wirtschaftlichen Motiven unmittelbar an bestimmte Apotheken 
übermittelt werden. Derartige Vereinbarungen stehen der freien Wahl der Patient:innen, 
bei welcher Apotheke sie ihre Arzneimittel beziehen, entgegen und führen zu einer 
Gefährdung der etablierten Versorgungsstrukturen durch öffentliche Apotheken. Das 
Prinzip der „freien Apothekenwahl“ wird daher auch im Apothekengesetz verankert (vgl. 
dazu § 350 Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes – ASVG, BGBl. 
Nr. 189/1955 in der Fassung BGBl. I Nr. 179/2022). 

Zudem wird sämtlichen Geschäftsmodellen entgegengetreten, die im wirtschaftlichen 
Interesse ärztliche Verschreibungen verschiedener Personen sammeln und an bestimmte 
Apotheken weiterleiten bzw. übermitteln. Damit soll verhindert werden, dass die 
insbesondere der Bedarfsprüfung zugrunde liegenden Zwecke (insbesondere Sicherung 
einer bestmöglichen Heilmittelversorgung der Bevölkerung sowie Gewährleistung eines 
gewissen Existenzschutzes von bestehenden öffentlichen Apotheken, vgl. dazu VfGH 
G 37/97 VfSlg 15.103) unterlaufen werden, wenn die Verteilung von Patient:innen aus 
sachfremden Motiven auf einzelne Apotheken konzentriert wird. Die Gewährleistung der 
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flächendeckenden Versorgung mit Arzneimitteln durch wohnortnahe Standorte von 
Apotheken soll nicht durch eine sachfremde Konzentration auf bestimmte Apotheken 
gefährdet werden. 

Ferner haben Erfahrungen aus der Praxis in anderen Geschäftsbereichen gezeigt, dass 
durch sogenannte „Abholstationen“ flexible Möglichkeiten zur Übergabe von 
(vor)bestellten Produkten geschaffen werden können. Kund:innen können dabei die Ware 
jederzeit (beispielsweise durch Eingabe von Passcodes oder durch Scannen von Bar- bzw. 
QR-Codes) kontaktlos abholen. 

Durch die gegenständliche Änderung des Arzneimittelgesetzes wird es ermöglicht, dass 
auch öffentliche Apotheken derartige Abholfächer einrichten dürfen. Aus 
arzneimittelrechtlicher Sicht macht es keinen Unterschied, ob rezeptfreie Arzneimittel 
nach Abschluss eines Fernabsatzvertrages an Letztverbraucher:innen versendet oder für 
diese hinterlegt werden. Unter gleichheitsrechtlichen Erwägungen ist daher auch die 
Hinterlegung von rezeptfreien Arzneimittel rechtlich zu ermöglichen. Mit Blick auf das 
besondere Beratungsbedürfnis in Bezug auf rezeptpflichtige Arzneispezialitäten soll die 
Hinterlegung – aus den auch dem Fernabsatz zugrunde liegenden Erwägungen – lediglich 
für rezeptfreie Arzneispezialitäten gelten (zur Beratung s insbesondere VfGH 03.03.2021, 
V 75/2019 ua, G 207/2019 ua). 

 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Apothekengesetz und das Arzneimittelgesetz geändert werden, samt Erläuterungen, 
Textgegenüberstellung und Wirkungsfolgenabschätzung dem Nationalrat zur 
verfassungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

1. Juni 2023 

Johannes Rauch 
Bundesminister 
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